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Für eine schöpferische Mitbeteiligung in der Kirche
Neuere und neueste Vorgänge in unserer Kirche, zumal Lehrbean-

Standungsverfahren - vor und nach jenem gegen Hans Küng wurden jene
gegen Jacques Pohier, Edward Schillebeeckx und Leonardo Boff bekannt
- gaben zu Befürchtungen Anlass wie: die Freiheit und Offenheit theolo-
gischer Forschung und ökumenischer Praxis könnten gelähmt werden,
der Aufbruch des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Synoden könn-
te abgeblockt werden, die verschiedenen Ordnungsmassnahmen könnten
den Auftakt zu einem zweiten Antimodernismus in unserer Kirche mar-
kieren, in dem das päpstliche und bischöfliche Lehramt die Theologen
von einer schöpferischen Auseinandersetzung mit der aufgeklärten Denk-
und Lebenswelt zurückhält.

Aus solchen Befürchtungen heraus und aus Überzeugung, dass der
durch das Konzil und die Synoden in Gang gesetzte Lernprozess geduldig
und vertrauend fortgesetzt werden müsste, wurde unter anderem auch das
Forum «Vereinigung für die Anliegen von Konzil und Synode (VAKS)»
gegründet'. In ihrer Stellungnahme zur Gebetswoche für die Einheit der
Christen erklärte die Vereinigung, sie werde sich vor allem «um Sachlich-
keit in den Auseinandersetzungen bemühen, Polarisierungen abbauen
helfen ohne unterschiedliche Standpunkte zu nivellieren, die Einheit för-
dem ohne gleichzuschalten, Versöhnung stiften ohne Konflikte zu ver-
schieiern und für die Mitverantwortung aller Gläubigen in der Kirche ein-
treten». In dieser Erklärung scheint mir wichtig, dass sie sich über die Syn-
odenempfehlung für eine «offene und dialogfähige Gemeinschaft» hinaus
für eine schöpferische Mitbeteiligung in der Kirche einsetzt.

Die Lehrbeanstandungs- bzw. -ordnungsverfahren haben Konflikte
zwischen dem päpstlichen und bischöflichen Lehramt und einzelnen Theo-
logen bzw. moderner Theologie ins Scheinwerferlicht gerückt und die
Frage nach der Ordnung in der Kirche gestellt. Darauf war, was sich in
der Gebetswoche ohnehin aufdrängte, die Spannung von Einheit und
Freiheit in der Kirche zu bedenken, zu bedenken auch, ob die Ordnung
nicht auch in der Kirche eine Freiheits- und Friedensordnung sein müsste,
ähnlich wie die staatliche Ordnung eine freiheitlich verfasste und dem so-
zialen Frieden dienende Ordnung ist.

Im Schatten dieses Konflikts und im Schatten dieser Frage stehen all
die vielen Priester und Laien, die nicht forschende und lehrende Theolo-
gen sind, die aber in der Kirche auch ihre Verantwortung tragen. Gerade
das Konzil hat das Bewusstsein gestärkt, dass die Kirche nicht das Amt
ist, sondern das ganze Volk Gottes, /« dem verschiedene Ämter zum
Dienst on ihm eingesetzt sind. Es wäre verhängnisvoll, wenn dieses Be-
wusstsein unter dem Eindruck, die Kirche bestehe vor allem aus dem
Konflikt zwischen ihrem Lehramt und ihren Theologen, verblassen
würde.
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Gegen diese Gefahr ist für die schöpferische Mitverantwortung aller
einzustehen. Zu dieser Mitverantwortung steht auch die Schweizer Bi-
schofskonferenz; sie will sie sogar fördern, und sie hat deshalb doch auch
das Gutachten ihrer Theologischen Kommission veröffentlicht, um zu
entsprechendem Denken und Handeln anzuregend Darin heisst es etwa:
«Auch wenn der Bischof als <authentischer Lehrer mit der Autorität
Christi ausgerüstet ist> (LG 25), so heisst das nicht, dass er allein über die
Unversehrtheit des Glaubens und der Praxis zu urteilen hätte und dass

ihm allein in jeder kirchlichen Frage Entscheidungskompetenz zukäme,
sondern vielmehr, dass er seine Priester und Gläubigen (vor allem in den
kirchlichen Gremien) am Prozess der Entscheidungsfindung teilnehmen
lässt, indem er selber die Initiative dazu ergreift, aber auch die Initiative
der anderen anregt und aufgreift und ihren Empfehlungen durch seine ex-
plizite oder implizite Zustimmung die kirchliche Authentizität im forma-
len und rechtlichen Sinn verleiht... In echter Communio mit der <portio
populi Dei>, die ihm anvertraut ist, anerkennt und bestätigt er das au-
thentische Zeugnis der Gläubigen in Lehre und Praxis, das in den seiner
Teilkirche geschenkten Charismen aufleuchtet.» Den ganzen Text zu be-
denken und praktische Konsequenzen daraus zu ziehen drängt sich nicht
nur im Blick auf die achtziger Jahre, die schwieriger zu werden verspre-
chen als die letzten Jahre, auf, sondern auch im Blick auf den Umstand,
dass in den Bistümern der deutschen Schweiz eine neue Amtsperiode der
Räte beginnt. Po// ILe/be/

' Die Geschäftsstelle besorgt vorderhand Dr. Alberto Bondolfi (Färberstrasse 33, 8008

Zürich).
2 Mitsprache und Mitverantwortung in den Pastoralräten, in: SKZ 147 (1979) Nr. 16, S. 261

bis 265.

Exegese und Ethik
Trotz der Aufforderung des Zweiten

Vatikanischen Konzils', Moraltheologie
vermehrt von der Heiligen Schrift her zu
entfalten, sind exegetische Arbeiten zu
ethischen Fragestellungen noch immer eher

selten'. Um so mehr achtet der Moraltheo-
loge denn auch auf entsprechende Veröf-
fentlichungen, wie etwa die «[/rttersMc/ttwg
zwr ,/e.SM», die //e/w«/ MerL/ei« un-
ter dem Titel «D/'e Gotto/ie/Tsc/ta/f ß/s

//û/îrf/«ngs/7rmz(/?» vorlegt'. Dieser Titel
soll, wie der Verfasser einleitend festhält,
ausdrücken, dass «die Ethik Jesu eine Kon-

sequenz und Implikation seiner eschatolo-

gischen Botschaft ist bzw. dass für Jesus

die Gottesherrschaft das Prinzip ist, das

den Menschen formal zu einem neuen Han-
dein provoziert und zugleich das provozier-
te Handeln auch inhaltlich in ganz be-

stimmter Weise (nämlich wie es in den kon-
kreten Forderungen Jesu zutage tritt) fest-

legt» (15).
Diese Grundthese der Arbeit wird be-

legt, indem ein erstes Kapitel Jesu Bot-
schaft von der Gottesherrschaft als das

Zentrum seiner Verkündigung aufzeigt und
damit den hermeneutischen Ansatz für die

ganze weitere Untersuchung festhält, wäh-
rend anschliessend die formale Seite eines

von der Gottesherrschaft bestimmten Han-
delns, aber auch das, was der Verfasser die

«inhaltliche» Seite nennt, nämlich eine

neue Handlungsmotivation, zur Sprache
kommt. Diese wird theo-logisch als in ih-

rer gnadenhaft-ermöglichenden Wirkung
dann in einem 4. Kapitel als die existenz-
verändernde Dimension der Verkündung
Jesu dargelegt und in einem abschliessen-
den Kapitel konkretisiert, wobei sich Jesu

Forderungen inhaltlich erklären «aus der

radikalen Zuwendung des (jetzt) eschatolo-

gisch handelnden Gottes» (15), und zwar
gerade auch dort, wo keine ausdrückliche
(das heisst einsichtige) Begründung für eine

konkrete Forderung gegeben wird.
Es versteht sich, dass eine Rudolf

Schnackenburg gewidmete Arbeit diesen

vom Verfasser einleitend skizzierten Auf-
bau exegetisch nach allen Regeln des

Faches durchführt. An der genauen
historisch-kritischen Auseinandersetzung
mit dem Text, auch unter kritischem Ein-

bezug anderer möglicher Meinungen, blei-
ben wenigstens beim Ethiker als Nichtfach-
mann keine Fragen offen*. Um so eher

könnte es sinnvoll sein, bei dieser Studie

von interdisziplinärem Interesse die Rück-
fragen des Moraltheologen zu Wort kom-
men zu lassen, zumal, wie die Literaturliste
zeigt, diese Gesichtspunkte offenbar kaum

berücksichtigt wurden, wie denn die Studie

überhaupt ganz dem bibelwissenschaftli-
chen Bereich verpflichtet zu sein scheint'.

Rückfragen
Im wesentlichen beginnen diese Fragen

dort, wo über die formalen Bestimmungen
hinaus die Gottesherrschaft als Hand-
lungsprinzip konkret inhaltlich zur Spra-
che kommt. Dabei wäre zunächst zu über-

legen, ob es wirklich günstig ist, das, was

theologisch über Motivations- und Ermög-
lichungsstrukturen gesagt wird, auch schon

mit dem Begriff «inhaltlich» zu bezeich-

nen, dieweil die ganze moraltheologische
Diskussion um das «specificum christia-

num» einer anderen Terminologie folgt
und das, was prägende Haltung betrifft,
«formal» nennt bzw. den Ausdruck «in-
haltlich» für den Bereich der äusserlich

feststellbaren Bereiche von Norm und Tat
reserviert^.

Am deutlichsten zeichnet sich jedoch
diese Rückfrage wohl in einem Satz ab, wo

' In seinem Dekret «Optatam totius» zur
Priesterbildung (Nr. 16).

^ So sind zwei der bedeutsamsten bibeltheo-
logischen Ethik-Studien, nämlich diejenige zur
paulinischen Ethik bzw. zur ethischen Relevanz
der Taufe, von Moraltheologen (von R. Hasen-
stab bzw. von H. Halter) verfasst (vgl. SKZ 146

[1978] 334 f.).
3 Würzburg (Echter) 1978. Es handelt sich

um die Würzburger Habilitationsschrift (bei
Prof. R. Schnackenburg) des heute in Wuppertal
lehrenden Exegeten.

* Dieser wird eher zweifeln, ob es denn wirk-
lieh nötig ist, vor über 60 Jahren geäusserte Ne-
benmeinungen auch noch kritisch anzuführen
(vgl. z.B. S. 58 zu einem Aufsatz von H. Gress-

mann aus dem Jahre 1916). Da die Arbeit auch
drucktechnisch sehr dicht geschrieben und dort,
wo Kleindruck verwendet wird, an die Grenze
der Lesbarkeit kommt, stellt sich wirklich die

Frage, ob hier nicht einiges an Ballast abgewor-
fen werden könnte.

' Als Gutachter für die Habilitationsschrift
werden jedenfalls nur die Exegeten R.

Schnackenburg und K. H. Müller genannt (S. 7).
® Dass es hier nicht um blosse Wortklauberei

geht, sondern um auch für die christliche Ver-
kündigung in pluraler Gesellschaft wichtige Be-

lange, zeigt der (hier in der Bibliographie ange-
führte) Aufsatz von H. Schürmann in: J. Ratzin-
ger (Hrsg.), Prinzipien christlicher Moral (Ein-
siedeln 1975), der in einem Zusammenhang, wo
die inhaltlich nachweisbare Dimension nachge-
wiesen werden sollte, diese gerade vom Text her
auf jene vom Ethiker «formal» genannten Moti-
vationsbelange einschränken musste und so, of-
fenbar unbemerkt, gegenläufig zum Ganzen ar-
gumentierte.
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Merklein in seinem Schlussteil schreibt:
«Das Entscheidende für die Ethik Jesu ist
und bleibt die Proklamation der Gottes-

herrschaft, die - als Elandlungsprinzip ver-
standen - im Einzelfall auch einmal radika-
le Rücksichtslosigkeit fordern kann, wo sie

im <Normalfall> radikale Rücksicht und
radikale Zuwendung zum Menschen aus
sich entlässt, übrigens in einer Radikalität,
die - weil eschatologisch begründet - jede
mit rationaler Humanität motivierte Hin-
wendung zum Menschen weit übertrifft»
(296). Zwar fügt Merklein gleich bei, dass

in einer Zeit, wo der Nachfolgeruf Jesu

nicht mehr direkt vernehmbar ist, die Fest-

Stellung solcher Einzelfälle «ein Problem
sei».

Der Ethiker aber wird gerade an diesem

Problem weiterdenken müssen und sich da-

bei wohl sehr schnell an Kierkegaards
Schrift «Furcht und Zittern» erinnern, wo
dieser das Opfer des Isaak durch seinen

Vater thematisiert und eben einer solchen

Radikalität im Menschenopfer sich stellt.
Unter dem Stichwort der möglicherweise
auch einmal von Christen sittlich verant-
wortbaren Hinrichtung unschuldiger Gei-
sein wurde von Vertretern der amerikani-
sehen Situationsethik (der sogenannten
«New Morality») dasselbe Problem in den

letzten Jahren neu gestellt. Da Merklein
selber gelegentlich auf die pastoral- und

moraltheologische Tragweite seiner Studie

verweist, muss er sich die Frage gefallen
lassen, ob auch solche Konsequenzen unter
Umständen durch seine Aussagen gedeckt
sein könnten. Seine Analysen legen freilich
eine eher negative Antwort nahe, denn
entweder betrifft die Radikalität den

Handelnden selber, in einem der Kreuzes-

nachfolge entsprechenden Selbsteinsatz,
der unter Umständen bis zum letzten gehen

kann; oder aber sie betrifft die Pietät, die
dem Nachfolgeruf nachgeordnet ist (vgl.
den Hinweis, die Toten sollten ihre Toten
begraben, Mt 8,21 f. par.), was dann im-
merhin, so hart dies gerade im jüdischen
Kontext klingt, noch keine absolute Radi-
kalität darstellen würde.

Entsprechend scheint mir, dass in dieser

moraltheologischen Schlussfolgerung vor-
schnell verallgemeinert wird, allerdings in
einem Sinn, wie protestantische Theologie
allgemein und die dialektische Theologie
von ihrem gnadentheologischen Ansatz her
im besonderen nicht selten argumentiert.
Bedenkt man dabei das Übergewicht, das

nach dem Literaturverzeichnis der aus die-

ser Tradition stammenden Quellenliteratur
zukommt, stellt sich mir zudem die Frage,
ob hier nicht unterschwellig in die sonst so

überzeugende Analyse der Gottesherr-
schaft als dem christlichen Handlungsprin-
zip ein theologisch-geistesgeschichtliches

Vorverständis einfloss, das kritisch zu we-
nig reflektiert ist und so eine vorschnelle

Verallgemeinerung bewirkte'.
So bleibt denn die alte Frage: Kann der

souveräne Gott in seinem Sohn eine Radi-
kalität fordern, die letztlich die Treue zu
seiner Schöpfung und damit zu sich selber

in Frage stellt und im vollen und mit-
menschlichen Wortsinn im «konkreten
Einzelfall in zunächst paradoxer Weise

durchaus auch radikale Rücksichtslosig-
keit» (294) verlangen kann? Zwingt der

exegetische Befund wirklich zu diesem

Schlussatz? Müsste dann der Glaube an
die Gottesherrschaft im ethischen Sinn
nicht doch zu einem «sacrificium intellec-
tus» führen, selbst dann, wenn man die

gnadenhafte Ermöglichung dazu heraus-

stellt? Franz Furger

' Dieser Verdacht wird zudem bestärkt durch
die Tatsache, dass ich für die hier einschlägige
Diskussion zur Situationsethik nur den diesbe-
züglichen LThK-Artikel von R. Egenter als
Quellenangabe gefunden habe. Der moraltheolo-
gische Reich-Gottes-Ansatz, wie er von J. B. Hir-
scher (f 1865) eingeführt und seither trotz man-
eher Rückschläge wirksam wurde, wird nicht in
die Studie einbezogen.

Weltkirche

86. Deutscher
Katholikentag
Knapp zwei Jahre nach dem Freiburger

Katholikentag, der auch in der deutschen

Schweiz grosse Beachtung gefunden hatte',
lädt das Zentralkomitee der deutschen Ka-
tholiken (ZdK) auf den kommenden 4.-8.
Juni zum 86. Deutschen Katholikentag
nach Berlin ein. Die Veranstalter erwarten,
dass das Leitwort «C/tràF F/'eöe .stör-

A:er» so erfahrbare Wirklichkeit werde wie
das Leitwort «Ich will euch Zukunft und

Hoffnung geben» den Freiburger Katho-
likentag prägen konnte. Denn, so erklärt
Hans Maier als Präsident des ZdK in der

Einladung, «Katholikentage wollen kon-
kret sein, wollen sich den Alltagsproble-
men stellen. Katholikentage sind mehr als

Vorträge und Diskussionen. Erfahrungen
und Zeugnisse, Begegnungen und Feiern,
Gottesdienste und Ausstellungen spielen ei-

ne wesentliche Rolle.»
Der Freiburger Katholikentag war nicht

nur durch sein Leitwort geprägt, sondern
auch durch den gewinnenden Charakter
der Stadt Freiburg. So ist auch zu erwar-
ten, dass der Berliner Katholikentag durch
den Charakter Berlins geprägt sein wird:
als die alte Reichshauptstadt, die geteilte
Stadt, die Weltstadt an der Spree Ent-

sprechend stark ist denn auch schon der

Zuspruch, so dass für die Anmeldung zum
Berliner Katholikentag die empfohlenen
Termine eingehalten werden sollten (für
die Teilnahme und die kostenlosen Privat-
quartiere: 1. April, für Zimmer in Hotels
und Pensionen: 10. Februar)'.

Als Einführung in die Thematik des

kommenden Katholikentages hat der

Geistliche Assistent des ZdK, Bischof
Klaus Hemmerle, das Taschenbuch «Liebe
verwandelt die Welt» herausgegeben'. Der

erste Beitrag stammt von Klaus Hemmerle
selbst und bietet unter dem Titel «Euchari-
stie und Weltverantwortung» eine geistli-
che Besinnung. Im zweiten Beitrag legt
Walter Kasper, Dogmatiker in Tübingen,
unter dem Titel «Die weltverwandelnde
Kraft christlicher Liebe» Grundsatzüberle-

gungen zum Verhältnis von Christentum
und Gesellschaft vor; als konkretes Ergeb-
nis seiner Überlegungen ergibt sich die

Aufgabe, «das bleibend gültige Anliegen
der klassischen Naturrechtslehre in einer

geschichtlichen Perspektive neu aufzuar-
beiten» (49), womit im übrigen ein ent-
scheidender Beitrag zur Überwindung der

gegenwärtigen Orientierungskrise des Ka-
tholizismus geleistet werden könnte. Im
dritten Beitrag bedenkt Karl Forster, Pa-

storaltheologe in Augsburg, «Die Liebe
Christi im Kontext aktueller Fragen des

menschlichen Lebens und der Gesell-

schaft», im Kontext namentlich der neu-
zeitlichen Anstrengungen einer autonomen
Gestaltung der Welt und des Lebens sowie
dessen Gefährdungen, Rat- und Ausweglo-
sigkeiten. Im abschliessenden vierten Bei-

trag fragt Alexander Schwan, Politikwis-
senschaftler in Berlin, unter dem Titel
«Liebe - Grundwert der Politik?», ob «die
Liebe - gar die Liebe Christi, dessen

Reich nicht von dieser Welt ist (Joh 18,36)

- zum Massstab, zum Prinzip, zum Grund-
wert des gesellschaftlichen Lebens, der öf-
fentlichen Moral, der staatlichen Ordnung,
der politischen Praxis» (83) tauge, und in
seiner Antwort skizziert er, wie sich Politik
dem Gebot der Liebe unterstellen kann und

muss: und zwar nicht nur als eine Gesin-

nung und ein Verhalten, eine «Spirituali-
tät», sondern auch als inhaltliche Struktur-
Vorstellungen und Problemlösungsansätze.

Fo// IFe/öe/

' Vgl. unsere Zusammenstellung «Auswir-
kungen des 85. Deutschen Katholikentages in der
Schweiz», in: Herder Korrespondenz 32 (1978)
Heft 11 (November) S. 561-563.

^ Geschäftsstelle des 86. Deutschen Katholi-
kentages, Malteserstrasse 171c, D-1000 Berlin
48, Telefon 0049 - 30-721 70 40.

3 Klaus Hemmerle (Hrsg.), Liebe verwandelt
die Welt. Anstösse zum Berliner Katholikentag
1980, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1979,
120 S.
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Kirche Schweiz

Neueinteilung der
Bistümer in der Schweiz
Auftrag der Synode 72

Im März 1975 verabschiedete die ge-
samtschweizerische Synodenversammlung
die folgende Empfehlung an die Schweizer

Bischofskonferenz: «Die Erfordernisse der

Seelsorge legen es nahe, die heutige Bis-

tumseinteilung sowie die Zahl der Bistümer

zu prüfen. Die Bischofskonferenz wird er-

sucht, Lösungen auf gesamtschweizeri-
scher Ebene anzustreben und mit deren

Studium ein Fachgremium aus kirchlichen,
staatskirchlichen und staatlichen Vertre-
tern zu beauftragen.»

Die Synode nahm mit ihrer Empfehlung
ein Anliegen des Zweiten Vatikanischen
Konzils (Lumen gentium, 22-24) auf und
die Bitte Papst Pauls VI. im Moturproprio
«Ecclesiae Sanctae» (1966) an die Bischofs-

konferenzen, «die gegenwärtige territoriale
Einteilung der Diözesen einer Prüfung zu
unterziehen».

Konstituierung einer

Projektkommission
Die Bischofskonferenz beschloss im

Oktober 1976, eine Projektkommission ein-

zusetzen mit dem Auftrag, eine Neugliede-

rung der Bistümer in der Schweiz zu Studie-

ren. Die Kommission begann ihre Arbeit
im September 1977 unter dem Präsidium
von alt Regierungsrat Dr. Franz-Josef Je-

ger, Solothurn. Ihr gehörten 21 Mitglieder
an: General- und Bischofsvikare, Juristen,
Politiker, Historiker, Kenner kantonaler
und sprachregionaler Mentalitäten. Exper-
ten wurden als Berater beigezogen. Die Ad-
ministration und Organisation der Projekt-
kommission oblag dem Schweizerischen

Pastoralsoziologischen Institut.

Kriterien einer Neugliederung
Eine der Hauptaufgaben der Kommis-

sion war es, zu überlegen, welchen Anfor-
derungen idealerweise ein Bistum in der

Schweiz zu entsprechen hätte. Nur so war
es möglich, eine Antwort auf die Frage ge-
ben zu können, ob sich tatsächlich eine

Neuumschreibung der Bistümer in der

Schweiz aufdrängt.
Ein Bistum muss imstande sein, gün-

stige Rahmenbedingungen zu schaffen für
das Leben in den Gemeinden, das heisst ih-

nen zu helfen, ihre Aufgabe, Kirche zu ver-
wirklichen, möglichst wirksam erfüllen zu
können. Vier Richtlinien nannte das Zwei-
te Vatikanische Konzil in bezug auf die Ab-

grenzung von Bistümern:

1. Ausdehnung und innere Struktur ei-

nes Bistums müssen so beschaffen sein,
dass sie eine optimale Kommunikation zwi-
sehen dem Bischof, seinen Mitarbeitern
und der Gesamtdiözese ermöglichen. Fehlt
diese Kommunikation, so behindert dies

eine wirksame Seelsorge.
2. Jede Diözese soll so gross sein, dass

sie ein «hinreichendes und geeignetes Ar-
beitsfeld» für die vorhandenen Arbeits-
kräfte anbietet.

3. Jede Diözese braucht eine «relative»
Autonomie. Ein Bistum, das nicht über ge-

nügend Seelsorger, über die für die Seelsor-

gearbeit notwendigen «Ämter, Einrichtun-
gen und Werke» und über die entsprechen-
den finanziellen Mittel verfügt, ist zu sehr

abhängig von der Hilfe anderer.
4. Jede Diözese soll aus einem zusam-

menhängenden Gebiet bestehen. Dieser

Gesichtspunkt ergibt sich aus einer Fülle

von Einzelkriterien. Im Hinblick auf die

innere Struktur soll «die verschiedenartige
Zusammensetzung des Gottesvolkes» be-

rücksichtigt werden. Ferner ist darauf zu

achten, «dass demokratische Zusammen-

fassungen der Bevölkerung mit den staatli-
chen Behörden und sozialen Einrichtun-

gen, die ihre organische Struktur ausma-
chen, möglichst in ihrer Einheit gewahrt
bleiben». In Hinblick auf die vorzuneh-
mende Grenzziehung sei Rücksicht zu neh-

men «auf Grenzen der staatlichen Bezirke
und auf die besonderen Eigenheiten der

Menschen und deren Grenzen, zum Bei-

spiel psychologischer, wirtschaftlicher oder

gesellschaftlicher Art».
Ausgehend von den kirchenoffiziellen

Dokumenten, Studien zur pastoralen Ar-
beit in Bistümern und Arbeitsunterlagen
von Mitgliedern und Beratern der Kommis-
sion wurde ein detaillierter Katalog von
Kriterien erstellt, der Ausgangspunkt und

Grundlage war, Ist- und Soll-Zustand mit-
einander zu vergleichen, und der gleichzei-

tig auch Orientierungsrahmen für eine

Neugliederung sein konnte.

Ein Hauptvorschlag mit Varianten
Die Kommission teilte die Auffassung

der Synode 72, dass in mancher Beziehung
die heutige Bistumseinteilung den Charak-
ter des Zufälligen trägt. «Dies zeigt sich in
der wenig ausgeglichenen Grösse der Bis-

tumssprengel, der mangelnden Einheitlich-
keit der Gebiete und der Verlagerung der

Schwerpunkte der Bevölkerung.»
Die heutige Bistumseinteilung geht zu-

rück auf das 19. Jahrhundert. Damals

waren weniger pastorale und sozial-

geographische Überlegungen als politische
und opportunistische Gründe für die Bis-

tumseinteilung massgebend. Es drängt sich

eine Neuumschreibung der Bistümer auf,

sollen sie als lebendige Organismen ihren

pastoralen Aufgaben in der heutigen und

künftigen Situation gerecht werden.
Die Kriterien für eine Neueinteilung der

Bistümer stehen in dialektischer Spannung
zueinander. Zu komplex und vielfältig ist
die jeweilige konkrete Situation, als dass

gleichzeitig alle Leitvorstellungen ver-
wirklicht werden könnten. Sie schliessen

sich unter Umständen gar gegenseitig aus.
So sind in jedem einzelnen Fall Vor-

und Nachteile aufgrund des Kriterienkata-
logs gegeneinander abgewogen worden.
Auch wenn einzelnen Gesichtspunkten ge-
nerell Vorrangigkeit eingeräumt wurde, so

zum Beispiel den pastoralen Kriterien,
musste doch immer wieder von Fall zu Fall

erwogen werden, wieviel Gewicht den ein-

zelnen Aspekten beizumessen ist. Eine zu
abstrakte und zu schematisch angewandte

Prioritätenordnung der Kriterien hätte der

Komplexität der Fragestellung nicht ent-

sprochen. Kompromisse bei sich gegensei-

tig konkurrierenden Kriterien waren un-
umgänglich.

Das Ergebnis der Erörterungen ist ein

Hauptvorschlag mit Varianten zu einer

Neugliederung der Bistümer in der

Schweiz. Die Kommission ist der Meinung,
einen Vorschlag unterbreiten zu können,
der - in Anbetracht der Anforderungen
an ein Bistum - den schweizerischen Ver-
hältnissen gerecht zu werden vermag und

zu berechtigter Hoffnung Anlass gibt,
auch verwirklicht werden zu können. Da-
bei wird man sich vor Augen halten müs-

sen, dass eine allseits befriedigende Lösung
nicht möglich ist.

Kirchenpolitische und
staatsrechtliche Probleme
Neben der Ausarbeitung eines Vor-

Schlags zur Neugliederung der Bistümer be-

schäftigte sich die Kommission eingehend
mit kirchenpolitischen und staaatsrechtli-
chen Fragen im Zusammenhang mit einer

Neuumschreibung der Bistümer.
Die Kommission musste sich auseinan-

dersetzen und Stellung nehmen zum neuen

Entwurf des CIC, der vorsieht, dass jedes
Bistum einer Kirchenprovinz angehört, der

ein Metropolit vorsteht. Verschiedene Kir-
chenprovinzen des gleichen Landes hätten

zusammen eine kirchliche Region zu bil-
den. Falls jedoch eine Kirchenprovinz ein

ganzes Land umfasst, ist diese nicht wie-
derum einer kirchlichen Region eingeglie-
dert.

Die Wahl der Bischöfe in den einzelnen

Bistümern erfolgt nach unterschiedlichen
Wahlverfahren. Das Wahlverfahren selbst

lässt sich in verschiedene Rechtsaspekte
aufteilen:
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- Die Wahl zum Bischof mit der Wir-
kung, dass der Gewählte ein Recht auf sein

Amt erhält.

- Die Prüfung des Gewählten durch
den Apostolischen Stuhl, ob er den all-
gemeinen kanonischen Eigenschaften so-

wie partikularrechtlichen Voraussetzun-

gen entspricht.

- Bestätigung durch den Apostolischen
Stuhl.

Die Kommission hatte zu erwägen, wel-
che Gremien für die Bischofswahl in Be-

tracht kommen, wie die Vorschlagsrechte
für die Wahlliste zu handhaben sind.

Eine Neueinteilung der Bistümer hängt
aufgrund bestehender konkordatärer Re-

gelungen eng mit der Frage des Bischofs-
Wahlrechtes zusammen. Sie ist nicht mög-
lieh, wenn nicht gleichzeitig auch Stellung

bezogen wird zum Bischofswahlrecht.
Art. 50,4 der Bundesverfassung erklärt

die Bistumseinteilung zu einer res mixta,
das heisst zu einem Gegenstand, dem kon-
fessionelle und politische Bedeutung zu-
kommt. In diesem Zusammenhang waren
eine ganze Reihe von Fragen zu klären: In-
halt und Auslegung des Verfassungsarti-
kels, Zuständigkeiten von Bund und Kan-
tonen einerseits, von Bundesrat und Paria-
ment anderseits. Ist einer Gesamtlösung

Die Vorbereitungen
sind angelaufen
«Warum Christen glauben»
Nachdem sich die Pastoralplanungs-

kommission des Bistums St. Gallen im letz-
ten Herbst zweimal mit dem Medienver-

bundprojekt «Warum Christen glauben»
befasst hatte, wurden anfangs Dezember
1979 die Dekane über Inhalt und Form der

13teiligen Fernsehsendung orientiert, die
ab September 1980 jeweils Samstags und
Sonntags vom Schweizer Fernsehen ausge-
strahlt wird. Anfangs Januar haben in St.

Gallen, Buchs und Wattwil Einführungsta-
gungen für die Seelsorger stattgefunden,
die recht gut besucht waren und offensicht-
lieh auf reges Interesse stiessen. Die Fern-
sehserie, in der sozusagen alle wichtigen
Elemente unseres christlichen Glaubens zur
Diskussion gestellt werden, wurde als echte

Chance gewertet, die nicht ungenützt blei-
ben darf. Je besser die Ausstrahlungen vor-
bereitet werden, je mehr Leute in den Pfar-
reien und Gemeinden sich mit ihnen aus-
einandersetzen, umso grösser und positiver
wird das Echo ausfallen.

Dabei soll auch die Möglichkeit zur
ökumenischen Zusammenarbeit optimal
ausgenützt werden. Um überall die Basis

erreichen und erfassen zu können, werden

oder einer schrittweisen Verwirklichung
der Vorzug zu geben? Sind Einzelkonkor-
date oder ein Rahmenkonkordat anzustre-
ben?

Eine Neueinteilung der Bistümer bringt
weitere Probleme mit sich, für die bei der

Realisierung erst noch Lösungen gefunden
werden müssen: Verteilung der Güter und
des Personals, Regelung der Inkardination
oder Institutio der Seelsorger, personelle
Freizügigkeit zwischen den Bistümern, Fi-
nanzausgleich, gemeinsame Bewältigung
pastoraler Aufgaben.

Bericht an die Bischofskonferenz
Die Kommission hat im Dezember 1979

ihre Arbeit abgeschlossen. Der Kommis-
sionsbericht wird zurzeit endredigiert. Er
enthält die wesentlichsten Ergebnisse der

Kommissionsarbeit. Ausführlichere Infor-
mationen, Argumentationen und Erläute-

rungen zu Teilaspekten der Bistumseintei-
lung finden sich in den Arbeitspapieren der

Kommissionsmitglieder und Experten,
die eigens in einem Textband zusammenge-
fasst werden. Der Bericht der Kommission
dürfte bis Pfingsten 1980 in französisch-
und deutschsprachiger Fassung der Bi-
schofskonferenz vorliegen.

/I //ree/ Dw/wc/t

die Kirchen für die Information vorwie-

gend die eigenen Kanäle benützen, freilich
in enger Zusammenarbeit. So haben an den

Informationstagungen für die Seelsorger
überall auch evangelische Geistliche teilge-

nommen. Zudem wird eine sinnvolle Ar-
beitsteilung vorgenommen, damit nicht an

mehreren Stellen dasselbe gemacht wird.
Entsprechend den bereits vorhandenen per-
sonellen Möglichkeiten bemüht sich eine

Gruppe von Fachleuten vorwiegend aus

der reformierten Kirche um die Zirkel-
leiterausbildung, die zwischen Ostern und
September erfolgen soll, während die von
der Pastoralplanungskommission der Diö-
zese St. Gallen eingesetzte Arbeitsgruppe
die Verantwortung für die dezentralisiert
durchzuführenden Informationstagungen
übernommen hat, wobei beide Veranstal-

tungsarten stets allen Interessenten offen
stehen. Sodann ist vorgesehen, die regional
zu leistende Pressearbeit vor allem dem In-
formationsbeauftragten der Diözese zu

übertragen. Nicht zuletzt im Hinblick auf
diese Fernsehsendung ist als Jahresthema
im Bistum St. Gallen «Glauben und Glau-

bensverkündigung» gewählt worden.

Volksmission
In verschiedenen Dekanaten des Bis-

turns St. Gallen finden im Jahre 1980

Volksmissionen statt, so im November in
den Pfarreien der Stadt St. Gallen. Auch
hier sind die Vorbereitungen angelaufen.
An mehreren Orten sind nicht nur die Mis-
sionare und die von ihnen zu behandelnden
Themen bestimmt. Ergänzend dazu finden
mit den Pfarreiräten und den Seelsorge-
teams Besprechungen statt, in denen die

Wünsche der Pfarrangehörigen herauskri-
stallisiert werden, damit auch da optimal
auf die von Pfarrei zu Pfarrei recht unter-
schiedlichen Verhältnisse eingetreten wer-
den kann. Arno/t?£. Stamp///

Neue Bücher

Erziehung zur
Autonomie
Im 1. Band seiner auf drei Bände ge-

planten Moralpädagogik' - Band 2 soll
Methoden der Moralerziehung, Band 3 Un-
terrichtsmodelle behandeln - befasst sich
J. Hoffmann, Ordinarius für Moraltheolo-
gie und Sozialethik an der Universität
Frankfurt a. M. besonders mit moraltheo-
logischen Grundsatzfragen als Vorausset-

zung der Moralpädagogik.

Was ist und was soll
Moralpädagogik?
Im einleitenden Kapitel zu Geschichte

und Systematik einer Moralpädagogik wer-
den Begriffe und Aufgabe dieser Disziplin
erörtert. Von Immanuel Kant, der in die-

sem Buche häufiger und gewichtiger zur
Sprache kommt als jede andere Autorität
von Format, wird die Selbstgestaltung des

Willenslebens in sittlicher Autonomie als

Ziel der Moralerziehung übernommen.
Emil Dürkheims Auffassung, wonach der

Mensch gerade als Moralwesen nichts an-
deres ist als ein Produkt der Gesellschaft,
muss dann natürlich in dieser Extremform
abgewiesen werden, wiewohl der Tatbe-
stand der gesellschaftlichen Prägung des

Moralbewusstseins sehr ernst genommen
wird (vgl. 2. Kapitel).

Bei Friedrich Wilhelm Foerster impo-
niert nicht nur der Anschluss an die Auf-
klärung (Kant), sondern auch dessen ganz-
heitliche Sicht der Moralpädagogik, welche
Verstandes- und Willensbildung sein muss,
wofür die religiöse Letztbegründung und

' Johannes Hoffmann, Moralpädagogik,
Band 1 : Moraltheologische und moralpädagogi-
sehe Grundlegung, Patmos, Düsseldorf 1979,
264 S.
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Motivierung unersetzlich ist. Mit Foerster

fordert Hoffmann aufgrund des engen Zu-

sammenhangs von Ethik, Religion und Po-

litik bzw. gesellschaftlichen Zuständen (et-

was missverständlich formuliert) eine «Pä-

dagogisierung der Politik», womit deren

absolute Unterordnung unter die Moral ge-

meint ist, und eine «Politisierung der Pä-

dagogik», deren Sinn nicht recht deutlich
wird (52 ff.).

Moralpädagogik wird demzufolge ver-
standen als «Theorie über die Bedingungen
der Ermöglichung einer Erziehungswirk-
lichkeit, in der der Edukand in und gegebe-

nenfalls gegen gesellschaftliche Bedingthei-
ten und Zwänge die Selbstgestaltung des

Willenslebens und Handelns realisieren

kann». Christliche Moralpädagogik reflek-
tiert solche Ermöglichung im Kontext von
Schöpfung, Erlösung und Vollendung
durch Christus in der Gemeinschaft der

Kirche (65).

Kritische Analyse des

Moralbewusstseins
Diese umfassende Aufgabenstellung er-

fordert aber eine «empirisch-kritische Ana-
lyse des gesellschaftlichen Bedingungsfel-
des sittlicher Personwerdung» (2. Kapitel).
Die Diagnose des gegenwärtigen sittlichen
Bewusstseins ist Voraussetzung dafür, dass

man «das Bedingungsfeld für Sozialisa-

tionsprozesse so gestalten (kann), dass die

sittlich autonome Persönlichkeit nicht nur
als Ziel angestrebt und postuliert, sondern
auch ermöglicht und verwirklicht wird»
(67).

So optimistisch aber der Mensch mit
Kant grundsätzlich als sittlich autonomes,
also freies, zur selbstverantwortlichen Ei-
gengestaltung des Lebens befähigtes und

gefordertes Vernunftwesen gesehen wird,
so pessimistisch fällt nun die Diagnose im
Blick auf «den» heutigen Menschen und
seinen autonomen Freiheitsvollzug aus.

Hier liegt eine Hauptaussage des Verfas-

sers vor, die bereits Gegenstand seiner Dis-
sertation war (Praktizierende Katholiken
zwischen Kirche und Gesellschaft, Patmos,
Düsseldorf 1973). Geht man der faktischen

Erfahrung von Freiheit und Sollensan-

spruch, von moralischer Urteilsfähigkeit
und Moralbewusstsein, von Gewissen,

Identitäts- und Icherfahrung sowie dem

Zusammenhang von Glauben und Handeln

nach, so ergibt sich ein niederschmettern-
des Ergebnis. J. Hoffmann belegt dies an

einigen Beispielen unterschiedlichster Art,
deren Auswahl und Beweiskraft freilich ein

Problem für sich ist.

Mit der /«Msc/ïe/î Freiheit bzw. der

sittlichen Autonomie des heutigen Men-
sehen ist es nicht weit her. Das gilt nicht

nur da, wo sich der heutige Mensch offen-

sichtlichen gesellschaftlichen Zwängen ver-
schiedenster Art ausgesetzt sieht, sondern -
hier liegt die Pointe - gerade auch da, wo
sich der heutige Mensch in der Loslösung
von sittlichen und traditionellen Regeln
und Institutionen sehr frei und autonom
vorkommen mag (vgl. etwa das Sexualver-

halten), dabei aber nicht merkt, dass er

häufig bloss herkömmliche mit neuen Au-
toritäten vertauscht, sich unkritisch den ge-
rade dominierenden gesellschaftlichen
Wertungen und Normensystemen anpasst
und dauernd manipuliert wird, ohne es zu
merken (oder sich einzugestehen). Sieht

man das Ganze mit den Augen Erich
Fromms, so erreicht diese Manipulation in
unserer spätkapitalistischen Konsum- und

Leistungsgesellschaft im Sinne eines system-
immanenten Regelmechanismus gerade-

zu gigantische Ausmasse. Der ständige An-
reiz zum Konsum verlangt vom Menschen
immer höhere Leistungen und zunehmende

Systemkonformität, beraubt ihn also sei-

ner Freiheit.
Auch wenn man verschiedenen negati-

ven Pauschalurteilen über den heutigen
Menschen bzw. bestimmte Menschengrup-

pen (z.B. praktizierende Katholiken) skep-
tisch gegenüberstehen mag, so wird man
dem Verfasser darin zustimmen müssen,
dass modernes Emanzipationsgehabe und
Autonomiebewusstsein als solches noch

lange nicht faktische sittliche Autonomie
und echte Freiheit bedeuten müssen.

Grund und Sinn des Sollens

«Da in unserer Gesellschaft weitgehend
der Sinn des Sollens im Sinn sittlicher Au-
tonomie nicht vorhanden ist, muss eine

moraltheologische Hermeneutik zunächst
hier ansetzen» (153). Die Erhellung des

sittlichen Sollensanspruches erfolgt im
3. Kapitel zuerst philosophisch, ansetzend

bei Kants transzendental-philosophischer
Begründung eines unbedingten Sollensan-

Spruches. Wo sich spätere, vor allem mo-
derne Philosophie (nach Hegel) von diesem

Ansatz trennt, ist sie ausserstande, «letzte

Begründungen und Sinndeutungen
menschlichen Handelns und menschlicher
Freiheit zu liefern» (177). Es wäre freilich
zu fragen, ob bei Kant eine solche Begrün-
dung nicht doch nur gelungen ist auf dem

Hintergrund einer Verabsolutierung des

Menschen in seiner Würde als Verstandes-

wesen, was rein philosophisch selbst kaum
mehr zu begründen ist.

Jedenfalls ist hier der Punkt erreicht,
wo nun auch die Theologie zum Zuge
kommt: «Der Mensch erfährt sich als ein

zur Freiheit erschaffenes Wesen, wenn er
seine Freiheit praktisch (im Handeln) be-

kennt, und sich im Denken und Han-
dein auf die ihm von Gott angebotene ab-

solute Zukunft hin entscheidet» (189). Der

theologische Ansatz wird hier allerdings
kaum wirklich entfaltet.

Theonome Autonomie -
ein Widerspruch?
Nach ein paar kurzen Andeutungen

über Sünde und Erlösung, Christus als

«norma normans» sowie die Kirche als

«ideale Kommunikationsgemeinschaft»
(Habermas/Apel!) der Normfindung (189-
193) wird im 4. Kapitel («Ansätze für eine

moraltheologische Hermeneutik») erneut
deutlich, wo das Interesse des Verfassers

liegt bzw. wer seine direkt anvisierten Ge-

sprächspartner (oder Gegner) sind: «Dem

Philosophen wird solche Überführung phi-
losophischer in theologische Sinnzusam-

menhänge ein Ärgernis sein, wenn dabei
die differentia specifica zwischen Philoso-
phie und Theologie verwischt wird oder

wenn die philosophische Sinngebung und

Bedeutung für die Bestimmung von Mora-
lität nicht genügend beachtet wird» (195).

Das hier anstehende Problem heisst:

Kann die Moraltheologie das Autonomie-
konzept Kants im Sinne einer «theonomen
Autonomie» integrieren, wie dies neuer-
dings in der Moraltheologie immer mehr

geschieht, und dies, ohne dass dabei entwe-
der der Autonomiebegriff Kants verfälscht
(«umfunktioniert») oder der theologisch
verkündete Anspruch abgeschwächt wird?
Sie kann!

Dazu ist freilich eine neuerliche - teil-
weise recht apologetisch geratene, gegen
die Kantkritik gerichtete - Darlegung des

Kantschen Autonomiebegriffes nötig. Wie
Kants Postulatenlehre zeigt (Existenz Got-
tes, Unsterblichkeit der Seele bzw. Reali-
sierbarkeit des höchsten Gutes als Glückse-

ligkeit Postulate der praktischen Ver-

nunft), sind Selbstbestimmung des Men-
sehen (Autonomie) und Abhängigkeit von
Gott (Theonomie, obwohl der Begriff von
Kant noch nicht gebraucht wird) selbst bei

Kant keine Gegensätze. Sie sind es erst
recht nicht bei Thomas von Aquin, der

zwar die beiden Begriffe nicht benützt, des-

sen Moraltheologie (Gesetzestraktat der

Summa) sachlich aber sehr wohl dem Mo-
dell der «theonomen Autonomie», das

heisst der in Gott selbst gegründeten sittli-
chen Selbstbestimmung verpflichtet ist.

Vielleicht sollte man aber zumindest

von theologischer Seite her mit dem Begriff
«Letztbegründung» etwas vorsichtiger um-
gehen (so richtig die sachlichen Darlegun-

gen sind!). Denn es ist mindestens missver-
ständlich - weil dem Wortlaut nach wider-

sprüchlich - wenn einerseits mit Kant ge-

sagt wird, letzter Grund und Sinn der

Sittlichkeit sei die Autonomie (196 ff. 215:

«Die sittliche Autonomie muss als letzter [!]
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Grund menschlichen Sollens und Han-
delns vermittelt werden»), wenn dann an-
dererseits aber von theologischer Warte
aus gesagt werden muss, der letzte Sinn des

Menschseins und der letzte Grund des un-
bedingten Sollens liege in Gott (vgl.
216 ff.). Sollte man der Klarheit halber den

Begriff «Letztbegründung» nicht doch
dem theologischen Aspekt reservieren,

wenn der Mensch in seiner Autonomie mit
Thomas von Aquin im Schema von Urbild
und Abbild gesehen wird als einer, der ge-
rade in seiner Autonomie Anteil hat an der

ewigen Vernunft und Vorsehung Gottes

(221 ff.) und wenn sittliche Autonomie des

Menschen theologisch gesehen eben doch

«nur» relationale Autonomie ist (246 ff.)?
Gerade die Auseinandersetzung mit den

Gegnern der «autonomen Moral» (229 ff.)
zeigt ja deutlich genug, wie sehr nur schon
die Terminologie («Autonomie») zur Quel-
le von Missverständnissen oder auch Un-
terstellungen werden kann. Hoffmanns
Klarstellungen hierzu sind wichtig. Dage-

gen giesst er beim Einwand seiner Gegner,
die «autonome Moral» vermöge das Spezi-
fikum einer christlichen Moral kaum an-

sichtig zu machen (236 ff.), eher noch Öl
ins Feuer, wenn er ausgerechnet an diesem

Punkt nachzuweisen versucht, wie ver-
nünftig und kommunikabel die moralische
Verkündigung Jesu sei, dazu noch mit ei-

ner geradezu halsbrecherischen Exegese
des Gleichnisses von den trotz unterschied-
licher Arbeitsleistung einheitlich bezahlten
Arbeitern im Weinberg (Mt 20). Wenn der

Verfasser in seiner Einleitung mit Recht

sagt, es genüge heute nicht, die sittliche
Autonomie herauszustellen, es müsse dar-
über hinaus das originär Christliche klar
gemacht werden (15), so muss man leider

feststellen, dass im vorliegenden Buch er-
steres klar und überzeugend geleistet wird,
letzteres aber doch zu kurz kommt. Da hei-
fen auch pointierte Barth-Zitate zu Beginn
(15 f.) und am Schluss (260 f.) nicht wei-

ter, die sich überdies mit der hier vorgetra-
genen Autonomielehre nicht so recht ver-
tragen wollen.

Moraltheologische Hermeneutik
Zum Schluss werden die Aufgaben ei-

ner «moraltheologischen Hermeneutik»
skizziert, welche bei der umfassend ver-
standenen Erfahrung ansetzen soll. Es geht
1. darum, «den Sinn sittlicher Beanspru-
chung bewusstzumachen, um so einen Bei-

trag zur Schaffung eines Moralbewusst-
seins und zur Beseitigung von Manipulatio-
nen und Täuschungen des Moralbewusst-
seins zu liefern» (245). Hoffmann geht hier
den Weg über eine «transzendental-
theologische Deutung des sittlichen Sub-

jekts», die an die transzendental-

philosophische Methode Kants anschliesst.

Hier werden manche Leser ihre liebe Mühe
haben, wenn sie nicht schon zu den Einge-
weihten gehören Im Grunde genommen
geht es wieder um die recht verstandene

sittliche Autonomie, welche als in Gott
gründende nur relationale Autonomie ist.

Es geht 2. darum, zum Handeln zu mo-
tivieren und Grundhaltungen zu vermit-
teln. Letztere werden auf zwei reduziert;
sie werden als zentrale Anliegen christli-
eher Moralpädagogik kurz dargelegt. Er-
stens; Man muss zu einer Lebensentschei-

dung kommen, «die zu entschiedenem

Vollzug der von Gott geschenkten Existenz
führt». Menschliches Leben als sittliches
ist Antwort, ist «Nachvollzug der göttli-
chen Erstsetzung», ist Nachfolge Christi
(258 f.). Daraus ergibt sich zweitens die

Grundhaltung des demütigen Gehorsams
Gott gegenüber, der ständigen Offenheit
und Korrekturbereitschaft gegenüber dem

Willen Gottes, der Verzicht auf die Abso-
lutsetzung der eigenen Vernunft.

Dieser Schluss klingt fast wie eine Be-

schwichtigung der Gegner der «autonomen
Moral». Dem Verfasser geht es aber nicht
darum; er will eher zeigen, dass eine christ-
lieh verstandene Moral und Moralpädago-
gik den Menschen nicht entmündigt und

zum blossen Befehlsempfänger degradiert,
sondern ihn zur freien Selbstgestaltung in
Mitmenschlichkeit mit gesellschaftlichem
Engagement führt. /7o«.s /7a/ter

Hinweise

Kirchliche Familienarbeit
Das auf den Familiensonntag 1979 hin

erschienene Werkheft 1/5 der Caritas
Schweiz ist, wie angekündigt (SKZ
49/1979), dem Fragenkreis «Pfarreiaufga-
ben im Dienste von Familien und Alleiner-
ziehenden» gewidmet'. Die darin geböte-
nen Informationen, Anregungen und Bei-

spiele sind in drei Kapitel gruppiert. Das

erste Kapitel befasst sich mit der «Familie
heute»: 1. Die sogenannte Normalfamilie,
2. Die kinderreiche Familie, 3. Die unvoll-
ständige Familie. Im zweiten Kapitel wer-
den «Unsere Aufgaben und Hilfeleistun-
gen» entfaltet: 1. Dem Nächsten direkt hei-
fen, 2. Soziale Dienste aufbauen, 3. Be-

wusst werden und bewusst machen, 4. So-

zialpolitisch denken und handeln. Das drit-
te Kapitel schliesslich bietet als «Anhang»
ein Verzeichnis neuerer Literatur, zwei Ge-

schichten mit Anmerkungen sowie ein Ver-

zeichnis der zum Werkheft gehörenden Be-

gleitmaterialien.
Auf der Umschlaginnenseite des Werk-

heftes steht, dass jedes einzelne Werkheft
der Caritas «die notwendigen Informatio-
nen und die Diskussion über ein soziales

Feld» veröffentlichen will. An dieser Ab-
sieht gemessen wird man an das vorliegen-
de Werkheft wohl das eine und andere Fra-
gezeichen machen dürfen. Zum Beispiel:
Selbst wenn man berücksichtigt, dass die

zum Werkheft gehörenden Begleitmateria-
lien erst zum Teil lieferbar sind, wird man
doch manches vermissen. So wird auf der

Seite 45a aus dem «Treffpunkt» der Bei-

trag «Deutsche Bischöfe fordern Familien-
geld» abgedruckt. Die deutschen Bischöfe
haben aber im gleichen Jahr auch eine

grundsätzliche Erklärung zu Ehe und Fa-
milie veröffentlicht, in der einiges zum
Thema «Die christlich gelebte Familie»
steht, das zusammen mit anderen Materia-
lien ohne weiteres erlaubt hätte, für das

Werkheft ein zusätzliches Kapitel mit dem

Thema «Die Familie in der Pfarrei»^ zu-
sammenzustellen.

So erscheint nicht zuletzt von dieser

Veröffentlichung her die von der Caritas

geplante engere bzw. effektivere Zusam-
menarbeit ihrer Fachgruppe «Familien-
und Schwangerschaftshilfe» mit der Fach-
kommission «Ehe und Familie» der

Schweizer Bischofskonferenz als dringend.
In einer solchen Zusammenarbeit könnte
dann zum Beispiel der Fragenkreis in Rieh-

tung «kirchliche Familienarbeit» vertieft
werden'; dass die Fachgruppe der Caritas
mit diesem jüngsten Werkheft jedenfalls
Neuland betreten hat, ist nicht zu überse-

hen und wird von ihr noch zu reflektieren
sein. Po// IFe/be/

' Zu beziehen bei Caritas Schweiz, Löwen-
Strasse 3, 6002 Luzern, Telefon 041 - 23 11 44.

^ Siehe Thomas Braendle, Die Pfarrgemein-
de: eine Hilfe für die Familie?, in: SKZ 147

(1979) Nr. 28, S. 449-450.
' Vgl. auch unsere eigene Darstellung «Än-

derungen im Familienprofil. Zu einem Bericht
über die Lage der Familie in der Schweiz», in:
Herder Korrespondenz 33 (1979) Heft 3 (März)
S. 128-130.

«Und er macht das Antlitz
der Erde neu»
Das Schweizerische Katholische Bibel-

werk, Diözesanverband Chur, veranstaltet
am Wochenende des 14./15. Juni 1980 in
Einsiedeln ein .S/W/sc/ies um Men-
sehen aus der ganzen Diözese das Erlebnis
zu vermitteln, welche Klärungen und Auf-
brüche biblische Texte in den heutigen Le-

benszusammenhängen bieten können.
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Wir stellen uns vor, dass sich viele -
wenn möglich in verschiedensten lokalen

Gruppen - auf das Treffen vorbereiten.
Dazu haben wir eigens Unterlagen erarbei-

tet. Sie geben Hinweise und Materialien an
die Hand, um zu vier aktuellen Problem-

kreisen, wo wir und unsere Erde heute der

Erneuerung bedürfen, an biblischen Texten

gemeinsam in Gruppen zu arbeiten. Die
vier Themenkreise sind: Unser Verhältnis

zur Schöpfung; Überforderung - Ohn-

macht - Resignation; Soziale Gerechtig-
keit; Kirche im Prozess des Heiligen Gei-

stes.

Am Treffen selbst werden Entdeckun-

gen und Impulse aus dieser Vorbereitungs-
phase zusammengetragen und ausge-
tauscht. Wir werden am Treffen aber auch

gemeinsam an einem biblischen Text arbei-

ten, Kontakte knüpfen und Gemeinschaft
erleben.

Bestehende Gruppen (wie Bibelkreise,
Pfarreiräte, Pfarreiteams, Katecheten-

gruppen, Elternrunden, Frauengemein-
Schäften, Jugendgruppen, religiöse Ge-

meinschaften) möchten wir ermuntern, mit
Hilfe der genannten Unterlagen auf das

Treffen in Einsiedeln hin an biblischen
Texten zu arbeiten. Ein Themenkreis bietet
Material für mindestens vier Abende.

Die Unterlagen umfassen etwa 60 Sei-

ten und kosten Fr. 9.-. Diese, wie auch

weiteres Informationsmaterial und Pro-
spekte für das Treffen sind zu beziehen bei

der Bibelpastoralen Arbeitsstelle SKB,
Bederstrasse 76, 8002 Zürich, Telefon
01 - 202 66 74.

Priester-Exerzitien
Die .PneVergewe/rtsc/ja/f /esMS-Can'tas

(Bruderschaften von Charles de Foucauld
für Diözesanpriester) organisiert im Som-

mer 1980 eine Exerzitienwoche im Geist

von Bruder Charles. Dadurch möchte sie

den daran interessierten Priestern und

Theologiestudenten die Möglichkeit geben,
sich mit der Spiritualität des Père de Fou-
cauld vertraut zu machen. Die Exerzitien
möchten aber zunächst den Teilnehmern
helfen, die frohe Botschaft der Seligprei-

sungen in ihrem Leben als Diözesanpriester
zu verwirklichen, und dabei eine gewisse

universale Öffnung ermöglichen dank der

Teilnahme von Priestern verschiedener

Sprachen, Kulturen und Nationalitäten.
Die Exerzitien werden (auf deutsch) von

Otto Moosbrugger über das Thema der Se-

ligpreisungen gepredigt. Sie werden in
Me/c/zla/ stattfinden, im Haus der Kathari-
naschwestern, vom Sonntagabend, den 17.

August, bis zum Samstagmorgen, den 23.

August 1980. Die Zahl der Plätze ist be-

schränkt (auf ungefähr 20; 2-Bett-

Zimmer). Anmeldung (wenn möglich vor
Ostern) an: Abbé Michel Grandjean, 21,

rue de l'Avenir, 1020 Renens.

AmtlicherTeil

Bistum Chur

Ausschreibung
Infolge Demission des bisherigen Stel-

leninhabers wird das P/brra£/'orar F/e/7/g-

Areuz, C/zw/-, zur Wiederbesetzung ausge-
schrieben. Interessenten mögen sich bitte
bis zum 21. Februar 1980 melden bei der

Personalkommission des Bistums Chur,
Hof 19, 7000 Chur.

Inkardination
Am 18. Januar 1980 wurde Franz

//rrfy, seit 1967 Vikar in der Pfarrei Herz-
Jesu, Zürich-Wiedikon, in unser Bistum
inkardiniert.

Im Herrn verschieden

Pro/. Ft/uare? Lwtz, Dr. <«r. can.,
/ngenöo/z/
Eduard Lutz wurde am 7. Januar 1893

in Woelflingen, Kreis Saargmünd/Lothrin-
gen, geboren und am 17. Juli 1921 in Metz
(F) zum Priester geweiht. Er wirkte von
1923-1927 als Professor in Bitche (F) und

von 1928-1966 als Professor in Ingenbohl
am Gymnasium der Schwestern vom Heili-
gen Kreuz. Hier verbrachte er dann auch
seinen Lebensabend. Er starb am 24. Ja-

nuar 1980 und wurde am 28. Januar 1980

in Ingenbohl (SZ) beerdigt. R.I.P.

Personalbestand und
1. Januar 1980

Steilen im Bistum Chur
Diözesan- Priester aus

priester andern
Diözesen

Ordens- Laien im
geistliche hauptamtl.

kirchl.

Total

Bistumsleitung, Dienst

Kirchliches Gericht 12 (13) — (-) — (-) 2 2) 14 15)

Theologische
Hochschule 7 8) 2 2) 1 1) 2 2) 12 13)

Pfarrer 227 (231) 4 4) 40 (34) 271 (269)

Pfarrektoren,
Pfarrvikare 18 (17) 2 2) 10 (11) 30 30)

Pfarrhelfer,
Kapläne, Vikare 83 (83) 6 8) 19 (22) 108 (113)

Pastoralassistenten,
in der Pfarrei tätig 28 (27) 28 27)

Hausgeistliche 14 (16) 6 6) 28 (25) 48 47)

Lehrer, Katecheten 18 (17) 6 9) 2 3) 4 3) 30 32)

Leiter von Arbeits-
stellen 7 8) 2 2) 10 (13) 5 4) 24 27)

Spezialseelsorger 11 (10) 28 (28) 39 (42) 6 7) 84 87)

Studenten 1 (1) 1 (2) 3 6) - 2) 5 H)
Resignate 101 (101) 15 (12) 2 4) 118 (117)

499 (505) 72 (75) 154 (161) 47 (47) 772 (788)

Diözesane Seelsorger im Bistum 499 (505)
Ausserhalb des Bistums lebende Diözesangeistliche
— Studenten 2 4)

— Fidei-Donum-Priester (Missionseinsatz) 12 12)

— Andere Tätigkeiten 11 13)

— Im Ruhestand 12 10)

536 (544)

besetzt unbesetzt vom Nachbar- Total
pfarrer betreut

Pfarreien 271 (266) — (6) 38 (37) 309 (309)

Pfarrektorate,
Pfarrvikariate 30 30) — (-) 1 1) 31 31)

Pfarrhelfereien und

Kaplaneien 47 58) 11 (3) 9 (10) 67 71)

348 (354) 11 (9) 48 (48) 407 (411)
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Bistümer Basel
und St. Gallen

Opfer für das katholische
Lehrerseminar
Zum Opfer für das katholische Lehrer-

seminar Zug vom 3. Februar teilt der Semi-

nardirektor Dr. P. Werner Hegglin mit:
Das Kirchenopfer für das Lehrerseminar
St. Michael im Jahre 1979 ist recht gut aus-

gefallen. Hier die Ergebnisse:
Bistum Basel: Fr. 216 643.55 (Vorjahr

Fr. 214 092.20),
Bistum St. Gallen: Fr. 58 373.15 (Vor-

jähr Fr. 56 385.-),
Stadt und Kanton Zürich: Fr. 48 877.30

(Vorjahr Fr. 42 792.50).
Das Betriebsdefizit betrug im Rech-

nungsjahr 1978/79 (inkl. Bauunterhalt und

Zinsen) Fr. 403 519.70. Durch die Kollek-
tengelder und mit Hilfe der Stiftung Leh-
rerseminar St. Michael konnte dieses Defi-
zit völlig gedeckt und die Bauschuld um
65 000.- verringert werden. Die neu eintre-
tenden Seminaristen bezahlen jetzt im Jahr
einen Grundpreis von Fr. 7500.-. Unsere
Selbstkosten sind im Internat jedoch auf
etwa Fr. 13 500.- angestiegen. (Für die Zu-

ger Seminaristen bezahlt der Kanton Zug
die vollen Selbstkosten des Externen.) Lei-
der ist die Teuerung wieder stark im An-
steigen.

Aus diesen kurzen Ausführungen er-
hellt, wie notwendig das Kirchenopfer für
uns ist. Wir sind Ihnen deshalb dankbar,
wenn Sie es entsprechend empfehlen.

Bistum Basel

Im Herrn verschieden

Jose/P/enn/ger, P/a/rer, JFegg/s
Josef Pfenniger wurde am 26. Septem-

ber 1915 in Adligenswil geboren und am
29. Juni 1943 zum Priester geweiht. Nach
einem weiteren Studienjahr in Freiburg
wirkte er 1944-1956 als Vikar in der Fran-
ziskanerkirche in Luzern und seit 1956 als

Pfarrer in Weggis. Er starb am 23. Januar
1980 und wurde am 26. Januar 1980 in
Weggis beerdigt.

Bistum St. Gallen

Im Herrn verschieden

Mar//« Mü//er, EVîrea&anowT:/«, a//
Begeas, //e«a«
Er erblickte das Licht der Welt am 18.

Oktober 1900 in seiner Heimatgemeinde

Henau. Nach den Gymnasialstudien in
Stans zog er an die Universität Freiburg
und schloss die Theologie mit dem Lizen-
tiat ab. Bischof Robertus Bürkler weihte

ihn am 20. März 1926 in der St. Galler
Kathedrale zum Priester. Gleich anschlies-

send besuchte er die Lehramtsschule St.

Gallen und erwarb sich das Sekundarieh-

rerpatent. Nach 4jähriger Pastoration als

Kaplan von Kaltbrunn wurde er als geistli-
eher Reallehrer in Mels verpflichtet (1931-
1939). Hierauf stand er elf Jahre als Rek-

tor der katholischen Kantonsrealschule in

St. Gallen vor, um dann 1950 als Residen-

tialkanonikus die Aufgabe eines Domkate-
cheten zu übernehmen. 1956 berief ihn der

Bischof an die Regentie unseres Seminars

in St. Georgen (1956-1962). Über neun
Jahre (1962-1971) erlaubte ihm die ge-
schwächte Gesundheit anschliessend doch

noch die seelsorgliche Betreuung von Hern-

berg. Ab 1971 zog er sich ins verdiente oti-
um nach Henau zurück, wo er am 17. Ja-

nuar 1980 sein Erdenleben abschloss und
daselbst am 22. Januar bei seinen Altvor-
dem die Ruhestätte fand.

Mutation
Der seit 1974 an der Kathedrale wirken-

de P. ßm?/t/o/c/ Pajma«« MS ist zurückge-
treten. An seiner Stelle ernannte Bischof
Otmar P. 0//o Ba/mer MS zum neuen
Domvikar. Er hat den Posten bereits bezo-

gen und wohnt an der Gallusstrasse 30, St.

Gallen, Telefon 071 - 22 35 65.

Verstorbene

P. Cornelius Winiger OSB,
Einsiedeln
Am Dienstag, den 16. Oktober 1979, ist P.

Cornelius Winiger zu Altkirch im Elsass an ei-

nem plötzlichen Herzversagen gestorben. Er be-
fand sich auf der Fahrt nach Dijon, wo er ein Or-
gelkonzert geben wollte. Die erschütternde
Nachricht vom unerwarteten Tod des erst 52jäh-
rigen Mitbruders wurde im Kloster Einsiedeln
wie ein Blitz aus heiterem Himmel empfunden.
Nur wenige hatten Kenntnis von den gelegentli-
chen Kreislaufstörungen des Verstorbenen, der
bis dahin unermüdlich und mit Elan seine Pflich-
ten erfüllte.

P. Cornelius wurde am 22. Dezember 1927

in Rapperswil als Sohn des Norbert Winiger und
der Esther Helbling geboren. Bei der heiligen
Taufe erhielt er den Namen Bruno. Seine Jugend
wurde vom frühen Tod seines Vaters überschat-
tet, der 1934 im Alter von 46 Jahren gestorben
ist. Der treubesorgten Mutter gelang es, ihren
drei Kindern trotz dieses Schicksalsschlages eine
schöne und sonnige Jugend zu ermöglichen.

Bruno hatte bereits als kleiner Ministrant an
den Priesterberuf gedacht. Die Wallfahrt der
Rapperswiler nach Einsiedeln wurde für ihn Jahr
für Jahr zu einem tieferen Erlebnis. Es wuchs in
ihm der Wunsch, an der Einsiedler Stiftsschule
studieren zu dürfen, was sich im Herbst 1943 er-
füllte. Bald kam er auch zum Entschluss, hier
einmal Mönch zu werden.

Nach seiner Matura im Jahre 1949 meldete er
sich für das Noviziat im Kloster Einsiedeln an.
Am 8. September 1950 legte er seine einfache
Profess ab. Er wählte den Namen Cornelius,
wahrscheinlich, weil dieser Heilige im römischen
Kanon der heiligen Messe vorkommt. Am
12. Juni 1954 wurde er vom damaligen Päpstli-
chen Nuntius in der Schweiz, Erzbischof Gusta-
vo Testa, dem späteren Kardinal, zum Priester
geweiht.

Im Herbst 1955 trat P. Cornelius als Klassen-
lehrer bei der 2b seinen Dienst an der Stiftsschule
an. Er unterrichtete in Latein, Griechisch, Reli-
gion und Musikkunde. Er passte sich dem Ver-
ständnis der einzelnen Klassen an. Oft verbrach-
te er die Rekreation mit seinen Schülern, die er
auch unaufdringlich religiös zu führen suchte.

Neben diesem Pensum am Gymnasium dien-
te er mit Begeisterung der Verschönerung des

Gottesdienstes auf der Orgel. Unablässig bildete
er sich in dieser Kunst weiter, was unter der Füh-

rung des bekannten Organisten Rudolf Sidler
(gest. 1978) grundgelegt wurde. Er verstand es,
sich mit seinem reichen Gemüt in die Werke der

grossen Meister einzufühlen. 1974 ernannte ihn
Abt Georg Holzherr zum Stiftsorganisten, was
für ihn eine grosse Anerkennung und einen An-
sporn zu noch grösserer Wirksamkeit bedeutete.
Als ein besonderes Apostolat betrachtete er es,
den österreichischen Komponisten Franz
Schmidt (1874-1939) bei uns bekannt zu ma-
chen. Auch dem Prager Musiker Peter Eben
(*1929) erwies er den gleichen Dienst.

P. Cornelius ist, wie wir menschlich glauben,
zu früh, noch ohne die angestrebte Vollendung
ganz erreicht zu haben, nach Gottes unerforsch-
lichem Ratschluss abberufen worden. Aber in
seiner gläubigen Gesinnung hat er schon lange
versucht, ein immer gültiges und reicherfülltes
Finale zu finden, steht doch über seinem

Schreibpult das von ihm selbst geschriebene Mo-
tiv aus der von P. Oswald Jaeggi 1947 vertonten
Benediktus-Kantate: «Wer mit Christus herr-
sehen will, muss mit ihm sterben».

Joac/t/m Sa/zge/>er

Neue Bücher

Religiöse
Gebrauchskunst
Rolf Thalmann /Hans Weber, Zeichen des

Glaubens. Religiöse Bildwelt im Alltag, Buch-
handlung E. C. Otz, Lenzburg o. J. (1978),
68 Seiten, reich illustriert.

Wie die Volksreligiosität insgesamt, so
macht auch die religiöse Gebrauchskunst der
Vielen (für den Alltag und die Feste) gegenwärtig
grosse Wandlungen durch, und vieles ist bereits
verschwunden.

Die wissenschaftliche Inventarisierung der
volksreligiösen Bildwelt im Kanton Aargau, die
1976 begonnen hat und innerhalb der ersten zwei
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Jahre bereits 3000 Objekte erfassen konnte, ist

zu begrüssen. Es zeigte sich sehr deutlich, dass

nicht nur die Katholiken ihre «Bildwelt» haben,
sondern, wenn auch weniger ausgeprägt, die Re-
formierten (Tauf- und Konfirmationsandenken,
Wandsprüche, Bilder der Reformatoren usw.),
die Christkatholiken (in manchen Gemeinden
unterscheidet sich ihre religiöse Bildwelt nicht
von der katholischen) und die Juden (Gegenstän-
de des Hauskultes), neuerdings auch die Ange-
hörigen verschiedener religiöser Bewegungen.

Thalmann bietet in diesem Bildband einen
Ausschnitt aus der Inventarisation (Abbildungen
von Hans Weber). Vieles ist historisch geworden
oder wird nur noch von alten Leuten gebraucht.
Indes: «Künstler und Laienkünstler aller Glau-
bensrichtungen sind jedoch immer wieder am
Werk, mit und ohne Auftrag neue, zeitgemässe
<Zeichen des Glaubens) zu schaffen» (8). Dabei
ist teilweise eine interkonfessionelle Annäherung
zu beobachten. «Die Angleichung geht meistens

in Richtung auf ein Weniger vor sich» (8). Der
kleine Bildband möchte nicht zuletzt dazu anre-

gen, im eigenen Haus Umschau nach vergesse-
nen Objekten zu halten und sie der noch laufen-
den Inventarisation zugänglich zu machen. Im
Vorwort schreibt Dr. Hans Dürst: «Religiöses
Gedankengut und religiöse Bildwelt in dieser un-
gebrochenen, unmittelbar naiven Form sprechen
über Glaubensbekenntnisse hinweg verbindend
an» (5). ITa/ter //e/m

Joseph Görres
Heribert Raab, Joseph Görres. Ein Leben

für Freiheit und Recht. Auswahl aus seinem

Werk, Urteile von Zeitgenossen, Einführung
und Bibliographie, Ferdinand Schöningh, Pa-
derborn 1978, 294 Seiten.

Kaum eine Persönlichkeit des 19. Jahrhun-
derts ist so vielschichtig und widersprüchlich wie

Joseph Görres. Revolutionsenthusiast, Romanti-
ker, Vertreter der Restauration, Ahnherrdes poli-
tischen Katholizismus sind nur Stichworte der

politischen Seite. Görres ist zugleich Dichter,
Publizist, Historiker, Philosoph, Naturwissen-
schaftler - ein grosser Autodidakt und Dilettant,
und alles hatte bei ihm den Hauch des Genialen.
Stets bewundert, stets angezweifelt und kaum je
verstanden, ist er auch heute noch kaum einzu-
fangen. Kein Rahmen taugt für dieses Porträt.
Der 200. Geburtstag von Joseph Görres liess im
Kreise der Görres-Gesellschaft den Wunsch auf-
kommen, die Ergebnisse langjähriger Forschung
einem weiteren Publikum in einer ansprechenden
Biographie näherzubringen. Heribert Raab hat
diese schwierige Aufgabe auf sich genommen
und meisterhaft gelöst. Auf knappen 80 Seiten
zeichnet er in straffen Strichen das Bild von Jo-
seph Görres und koloriert es mit den bunten Far-
ben einer bewegten Zeit. In einem zweiten Teil
lässt er mit ausgewählten Quellen aus Schriften
und Briefen den Wortgewaltigen selber spre-
chen, und der dritte Teil präsentiert eine Reihe

von Zeugnissen über Görres von Zeitgenossen.
So wird der Autor einem Grossen gerecht, «des-

sen Hörsaal die laute, weite Welt war» (Daniel
Haneberg). Leo £»//«

Dienst der Versöhnung
Karl Forster (Hrsg.), Vergebung - Ver-

söhnung - Friede, Verlag Ludwig Auer, Donau-
Wörth 1976, 128 Seiten.

Dieses Buch bietet in vier Beiträgen eine ver-
ständliche Einführung in den Problemkreis

Vergebung-Versöhnung-Friede. Leroy beginnt
mit der exegetischen Behandlung der Frage. Lais
kommt in seinem dogmatischen Beitrag auch auf
die verschiedenen sakramentalen und nichtsa-
kramentalen Bussformen zu sprechen. Zur Sa-

kramentalität der gemeinschaftlichen Bussfeier
macht er sich die Ansicht Scheffczycks zu eigen:
«Der Bussgottesdienst hat objektiv einen Bezug
zum Sakrament und kann sogar, wenn das Sa-

krament nicht vollzogen werden kann, wie ein
Sakrament wirken. Aber deshalb kann er doch
niemals das Sakrament ersetzen.» Ob damit alle
Dogmatiker einverstanden sind? Sehr interessant
sind die Ausführungen von Rauscher über den

Friedensauftrag der Kirche, in denen er den mo-
dernen Theorien über die Konfliktbewältigung
ein von der christlichen Sozialethik her konzi-
piertes Modell gegenüberstellt. Auch der pasto-
raitheologische Aufsatz von Forster über die
kirchliche Busspraxis als Dienst der Versöhnung
ist sehr lesenswert. Er stützt sich dabei auf die
bei uns zu wenig bekannten Texte der bundes-
deutschen Synode über die Sakramentpastoral.
Über die Reihenfolge Erstbeichte-Erstkom-
munion gibt die deutsche Synode folgende An-
Weisungen: Wo die Kinder durch die Familie
früh auf die Erstkommunion vorbereitet werden,
sollen sie durch Familie und Gemeinde schritt-
weise Hilfen zur Gewissensbildung und Busser-

Ziehung erfahren; wo sie aber erst im 3. oder 4.

Grundschuljahr erstmals am eucharistischen
Mahl teilnehmen, soll in der Regel die erste
Beichte vor der Erstkommunion liegen.

Bas// DracL

Fortbildungs
Angebote

Neues aus Theologie und Pastoral
Term/«: 3.-7. März 1980.

Ort: Freising.
torez/e/ ttto -m/m//e m/t «e/erart/en.' Dr.

Franz Schnider (NT-Exegese); P. F. Demes, AV-
Medienzentrale München; Dr. Walter Friedber-
ger (Pastoral und Sozialethik); Prof. W. Na-
stainczyk (Katechetik, Religionspädagogik, Er-
wachsenenbildung); Prof. Dr. Johannes Gründel
(Moraltheologie); Dogmatik und Fundamental-
theologie (Referent angefr.); im Begleitpro-
gramm Informationen über Fragen der Liturgie.

Attstort/f untf Artme/tottg; Theologische
Fortbildung, Domberg 27, D-8050 Freising, Te-
lefon 0049 - 8161 - 4513 und 23 42. (Die Thelo-
gische Fortbildung Freising wird von der Bayeri-
sehen Bischofskonferenz getragen.)

Spirituelle Begleitung
Ferm/tt: 10. März (14.00 Uhr) bis 12. März

(nach dem Mittagessen) 1980.

Ort: Priesterseminar St. Beat, Luzern.
Z/e/grappe; Spirituale und spirituelle Beglei-

ter(innen) von Ordensfrauengemeinschaften.
torsz/e/ und -m/ut/te: Klima des Wachsens

und Reifens in klösterlicher Gemeinschaft. Bei-

trag des Spirituals - Beitrag der Gemeinschaft.
«e/eren/ert: Dr. P. Norbert Luyten OP, Frei-

bürg, Dr. med. Josef Bannwart, Luzern,
Aitston// und Anme/dung: Sr. Josefa Hotz,

Mutterhaus der Dominikanerinnen, 7130 Ilanz,
Telefon 086 - 2 27 26.

Liturgische Arbeitswoche
Term/n: 10.-14. März 1980.

Or/; Freising.
torez/e/ und -m/ta/te.' Gestalt und Gestaltung

der Gottesdienste in den Gemeinden; theologi-
sehe, liturgische und praktische Anregung und
Einübung.

Lei/ting; Prof. Balthasar Fischer, Trier, und
Mitarbeiter.

At/ston/Z und A/tme/e/irng.' Theologische
Fortbildung, Domberg 27, D-8050 Freising, Te-
lefon 0049 - 8161 - 4513 und 23 42. (DieTheolo-
gische Fortbildung Freising wird von der Bayeri-
sehen Bischofskonferenz getragen).

.Die A7rc/te von Grandson tont, we/7 die
//etve/t von Grandson m/7 dent dennc/ttor-
/en «optcr/timo/ier zersdvY/en waren, nac/t
7746 an die Äe/orwaidet von Cto/se-Gieu
("Auvergne,/; von dort tonten dann da/d
aue/t die ßau/eu/e nac/t Grandson.

Die Mitarbeiter dieser Nummer

Dr. P. Basil Drack OSB, Kloster, 7180 Disentis
Dr. Alfred Dubach, Schweizerisches Pastoraiso-
ziologisches Institut, Postfach 909, 9001 St. Gal-
len
Dr. P. Leo Ettlin OSB, Rektor der Kantonsschu-
le, 6060 Samen

Dr. Hans Halter, Professor an der Theologi-
sehen Hochschule, Alte Schanfiggerstrasse 7-9,
7000 Chur
Dr. Walter Heim SMB, Missionshaus, 6405 Im-
mensee

Dr. P. Joachim Salzgeber OSB, Stiftsarchivar,
8840 Einsiedeln
Arnold B. Stampfli, lie. oec. publ., Informa-
tionsbeauftragter des Bistums St. Gallen,
Fleischbachstrasse 71, 4153 Reinach

Schweizerische Kirchenzeitung

Erscheint jeden Donnerstag

Fragen der Theologie und Seelsorge.
Amtliches Organ der Bistümer Basel, Chur,
St. Gallen, Lausanne-Genf-Freiburg und Sitten

Hauptredaktor
Dr. «o/Y We/be/, Frankenstrasse 7-9
Briefadresse: Postfach 1027, 6002 Luzern
Telefon 041 - 23 0727

Mitredaktoren
Pro/. DDr. Franz F/trger, Obergütschstrasse 14,
6003 Luzern, Telefon 041 - 4215 27

Dr. tor/ Sc/iu/er, Bischofsvikar, Hof 19,

7000 Chur, Telefon 081 - 2223 12

F/tomos ßraend/e, lie. theol., Pfarrer,
9303 Wittenbach, Telefon 071 - 246231

Verlag, Administration, Inserate
toeöerAG, Frankenstrasse 7-9
Briefadresse: Postfach 1027. 6002 Luzern
Telefon 041 - 2307 27, Postcheck 60 - 16201

Abonnementspreise
7ü/ir//c/i Schweiz: Fr. 57.—; Deutschland,
Italien, Österreich: Fr. 68.—; übrige Länder:
Fr. 68.— plus zusätzliche Versandgebühren.
F/nze/mtmmer Fr. 1.60 plus Porto

Nachdruck nur mit Genehmigung der Re-
daktion. Nicht angeforderte Besprechungs-
exemplare werden nicht zurückgesandt.

Redaktionsschluss und Schluss der In-
seratenannahme: Montag, Morgenpost.
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VILLA S. GIUSEPPE
S. Bartolomeo al Mare (Imperia)

Schweizer Pension unter der Leitung der Clarettianer-
Schwestern.

Ganzjährig (ausser November) geöffnet. Ideales Haus für Ferien
und Erholung zu jeder Jahreszeit, besonders geeignet für Pfar-

rer, Familien mit Kindern, alleinstehende Personen und Grup-
pen.

Grosser Park mit drei Gästehäusern (Einzel- oder Doppelzimmer
mit Dusche/WC, insgesamt 100 Betten), Hauskapelle, Privat-
parkplatz und Garagen. Sehr schöner Privatstrand mit Kabinen
in direkter Verbindung zur Villa. Zentralheizung, beste Küche.

Für Auskünfte wende man sich an die Direktion der Villa S. Giu-

seppe (18016 S. Bartolomeo al Mare, via Aurelia 187). Telefon
400701 (Vorwahl von der Schweiz aus 0039183).

Die Pfarrei Littau (LU) sucht auf Beginn
des kommenden Schuljahres (Schulbe-
ginn 18. August) einen

Katecheten

Wir sehen den Aufgabenbereich im
Religionsunterricht (hauptsächlich Ober-
stufe), in der Mithilfe bei der Gestaltung
von Schüler- und Familiengottesdien-
sten, in der Jugendarbeit. In einer Pfarrei
mit einer sehr jungen Bevölkerung kann
ein vielfältiges und interessantes Ar-
beitsgebiet gefunden werden.

Richten Sie bitte Anfragen und Bewer-
bungen an Pfarrer Melchior Käppeli,
kath. Pfarramt, 6014 Littau, Telefon
041-55 3581.

Griechenland
ist uns allen aus der Schulzeit bekannt. Grie-
chenland hat aber mehr zu bieten als nur Göt-
ter, Tempel und Kultstätten. Hier wurden die
ersten europäischen Gemeinden gegründet,
hier offenbarte sich Gott dem Seher Johan-
nes, hier wirkte der Apostel Paulus.

Griechenland beeindruckt aber auch durch die Geschichte seiner Kir-
che. Unsagbare Schätze liegen in den vielen Klöstern und Kirchen. Die
herrlichsten Mosaike sind hier zu finden. — Nur Männern vorbehalten
bleibt ein Besuch des Klostergebietes um den Berg Athos. Die Mete-
ora-Klöster jedoch können von jedermann besucht werden.
Als Spezialisten für Reisen in die Länder der Bibel beraten wir Sie ger-
ne. Eben ist auch unser neuer Sonderprospekt mit Reisevorschlägen
für Gruppenreisen nach Griechenland erschienen. Verlangen Sie eine
Kopie davon mit dem untenstehenden Talon.

Bitte abtrennen und einsenden an:

INTERNATIONAL GROUP TOURS
IGT-REISEN AG
Im Baumgarten 7, 8123 Ebmatingen/Zürich
Telefon 01-980141 1 oder 041-232588 (T. Schwarz, privat)

Ich bin an einer Gruppenreise nach Griechenland interessiert und bitte
um Zustellung des neuen Prospektes mit Programmvorschlägen und
Preisen.

Name

Adresse

Telefon

Kirchgemeinde

Kirchgemeinde Lungern

Die Kirchgemeinde Lungern (OW) sucht
auf Beginn des Schuljahres 1980/81
(Herbst) einen

Katecheten oder
Katechetin

an die Volksschule in Lungern. Das Ar-
beitsgebiet umfasst folgende Bereiche:
Religionsunterricht (nach Möglichkeit
auf allen Stufen); nach Absprache: Mit-
arbeit im Pfarreirat, Erwachsenenbil-
dung.

Die Anstellung erfolgt nach geltenden
Richtlinien.

Interessenten melden sich bitte bei Pfar-
rer Josef Halter, Lungern, Telefon 041-
6911 55.
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84. Interdiözesane Wallfahrt der deutschen und
rätoromanischen Schweiz nach

Lourdes
27. April-3. Mai 1980

Preise: Bahnfahrt (2. Klasse) mit Liegewagen
und Hotel 2. Klasse (Zweier- oder
Dreierzimmer) ab:

Chur/St. Gallen/Ziegelbrücke Fr. 41 5.—
Altdorf/Zürich Fr. 410.-
Brig/Olten/Luzern Fr. 405.—
Genf Fr. 385.—

Hotel 1. Klasse: Zuschlag Fr. 100. —

Hotel 3. Klasse: Reduktion Fr. 40.—
Einzelzimmer: Zuschlag Fr. 50.—
Kranke im Asyl:
Pauschalpreis Fr. 200.—

Anmelde- Für Kranke 15. Februar 1980
fristen: Für Gesunde 1. März 1980

Anmeldeformulare und weitere Auskunft beim: Pilger-
büro, 8730 Uznach, Telefon 055 - 72 12 62 (von Montag
bis Freitag, 14.00-18.00 Uhr).

Die Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf (ZH)

sucht auf Beginn des Schuljahres 1980/81
(22. April) vollamtlichen

Katechetin oder
Katechet

Aufgaben: 12-16 Stunden Religionsunterricht in der Primär-

schule einschliesslich Elternkontakt. Mithilfe in der

Jugendbetreuung, bei der Gestaltung von Fami-

liengottesdiensten, Mithilfe bei Pfarreilager. Über-

nähme von Aufgaben nach Eignung.
Autofahren erforderlich.

Besoldung: Nach den Richtlinien der Römisch-katholischen
Zentralkommission des Kantons Zürich.

Bewerbung: Wir laden Sie ein, Ihre Bewerbung zu richten an:
Katholisches Pfarramt, Buchserstrasse 12,
81 57 Dielsdorf. Unser Telefon 01 -853 16 66.
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KEEL & CO. AG
Weine

9428 Walzenhausen
Telefon 071 - 44 14 15
Verlangen Sie unverbindlich

eine kleine Gratisprobel
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0 055 53 23 81
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zu

Rudolf Müller AG
Tel. 071-75 15 24

9450 Altstätten SG

Ein neues Schweizer Tonbild

Ist das unsere Kirche?
Reicht es, bloss für unsere Kirche zu «stimmen»
oder braucht es mehr Einsatz, um eine lebendige
Gemeinde von morgen zu schaffen? Das Tonbild
gibt auf diese aktuelle Fragen eine Antwort, indem
es - nach einigen statistischen Angaben über die
Schweizerkirche - aufzeigt, wie eine Vorstadtpfar-
rei von ihrer Gemeinde getragen wird. Das zur Be-

sinnung und Tat anregende AV-Mittel ist ein Ange-
bot kirchlicher Medienstellen, die sich zur Arbeits-
gemeinschaft katholischer Kleinmedieninteressier-
ter (AKK) zusammengeschlossen haben.

Das zurzeit sehr gefragte AV-Mittel besteht aus 50
Farbdias, Tonband oder Kassette à 28 Min., Text-
heft mit praktischen Hinweisen und Arbeitsblättern
zum Kopieren für den Oberstufenunterricht und
Pfarreieinsatz. Das von P. Willy Anderau hergesteil-
te Tonbild kann für Fr. 120.— käuflich erworben
werden bei:

Kirchliche AV-Stelle, Bederstrasse 76, 8002 Zürich,
Telefon 01-202 83 68

SAMOS des PÈRES
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